
 
 

 

 
 

 
 

 

 

Rundverfügung G 3/2012 
 

(lt. Verteiler) 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Einwilligung zur Aussage gemäß § 8 Mitarbeitergesetz im Rahmen 

des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Vorschrift des § 8 a Abs. 2 des Achten Buches des Sozialgesetzbuches 

(SGB VIII) verpflichtet die örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe, 

mit den freien Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder und von Erzie-

hungsberatungsstellen eine Vereinbarung zur Sicherstellung des Schutz-

auftrages bei Kindeswohlgefährdung zu schließen. Mittlerweile haben die 

meisten kirchlichen Träger eine solche Vereinbarung geschlossen. Die 

kirchlichen Träger verpflichten sich damit, bei gewichtigen Anhaltspunkten 

für eine Kindeswohlgefährdung eine „insoweit erfahrene Fachkraft“ hinzu-

zuziehen, um das Gefährdungsrisiko im Einzelfall abzuschätzen. Wer als 

insoweit erfahrene Fachkraft in Frage kommt, ist im Regelfall in den Ver-

einbarungen festgelegt. In gewissen Fällen ist zudem das Jugendamt ein-

zuschalten. 
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Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen und Erzie-

hungsberatungsstellen, die im Rahmen von Vereinbarungen zwischen 

den freien und den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe nach § 8 a Abs. 

2 SGB VIII gegenüber Dritten zu Sachverhalten auszusagen haben, die 

der Schweigepflicht unterliegen, bedürfen für eine solche Aussage aus-

nahmsweise keiner ausdrücklichen Einwilligung der obersten Dienstbe-

hörde. Die nach § 8 Mitarbeitergesetz vorgesehene Einwilligung gilt in 

diesen Fällen als erteilt, wenn der Träger der Einrichtung  einer Aussage 

zustimmt 
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Sowohl bei der Information der „insoweit erfahrenen Fachkraft“ als auch 

bei Hinzuziehung des Jugendamtes sind Sachverhalte von Mitarbeitenden 

zu schildern, die grundsätzlich der Schweigepflicht nach § 8 Mitarbeiterge-

setz unterliegen. In diesen Fällen wäre sowohl für gerichtliche als auch für 

außergerichtliche Aussagen die Einwilligung der obersten Dienstbehörde 

einzuholen. 

 

Unter Berücksichtigung der Verzögerung, die durch die Einholung 

der Einwilligung eintreten würde, bestimmen wir hiermit, dass 

Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Kindertageseinrichtungen und 

Erziehungsberatungsstellen, die im Rahmen der Vereinbarungen 

zwischen den freien und den öffentlichen Trägern der Jugendhilfe 

nach § 8 a Abs. 2 SGB VIII gegenüber Dritten (insbesondere ge-

genüber Fachkräften und Jugendämtern) auszusagen haben, kei-

ner gesonderten Einwilligung der obersten Dienstbehörde zur Aus-

sage bedürfen. Genehmigung gem. § 8 Mitarbeitergesetz gilt in 

diesen Fällen als erteilt, soweit der Träger der Einrichtung  der 

Aussage zustimmt. 

 

Der Träger wird im Regelfall die Zustimmung zur Aussage an die Ge-

schäftsführung oder Leitung der Einrichtung delegieren, soll aber infor-

miert werden. Zu Vereinbarungen zum Schutzauftrag, Abläufen und der 

Mustervereinbarung vergleichen Sie bitte auch unser Schreiben an alle 

Träger von Kindertageseinrichtungen vom 20.04.2007, Az. 6173 II 5. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verteiler: 

Kirchenvorstände und Kapellenvorstände, 

Verbandsvertretungen der Gesamtverbände und 

Verbandsvorstände der Kirchengemeindeverbände und  

Kirchenkreisvorstände und die Vorstände der Kirchenkreisverbände 

(mit Abdrucken für Kirchenkreisämter und Kirchenämter) 

Vorsitzende der Kirchenkreistage (per E-Mail) 

Landessuperintendenturen 

Rechnungsprüfungsamt (mit Abdrucken für seine Außenstellen) 

Landeskirchliche Einrichtungen 

Mitarbeitervertretungen 

Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen 

Diakonische Werke der Kirchenkreise 

 


